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Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; 

Vorhaben „A1 Westautobahn, Anschlussstelle Traun / Haid“;  

– teilkonzentrierte Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 1 und § 24 Abs. 3 UVP-G 2000  

– Genehmigungen nach dem UVP-G 2000 

 
 

Kundmachung 
 

Gemäß §§ 9, 9a und 24 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, BGBl. 

Nr. 697/1993 i.d.g.F. und § 44a ff Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. 

Nr. 51/1991 i.d.g.F. wird vom Landeshauptmann von Oberösterreich aufgrund der 

Ermächtigung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie, vom 17.04.2020, GZ.: 2020 0.238.960 (im Weiteren: Ermächtigung der BMK) und 

von der Oö. Landesregierung im Zusammenhang mit dem Bundesstraßenbauvorhaben 

„A1 Westautobahn, Anschlussstelle Traun / Haid, (km 174,0 km 176,5)“ Folgendes kundgemacht: 

 

Genehmigung 1: 

Aufgrund der Ermächtigung der BMK hat der Landeshauptmann von Oberösterreich mit 

Bescheid vom 20.12.2023, AUWR-2020-113851/147-HR, der Autobahnen- und Schnellstraßen-

Finanzierungs-Aktiengesellschaft, Austro Tower, Schnirchgasse 17, 1030 Wien, in Anwendung 

von § 24f UVP-G 2000 sowie den jeweils einschlägigen Verwaltungsvorschriften die straßen-, 

wasser-, und forstrechtlichen Bewilligungen für das Bundesstraßenbauvorhaben „A1 Westauto-

bahn, Anschlussstelle Traun / Haid, (km 174,0 km 176,5)“ erteilt. 

 

Genehmigung 2: 

Die Oö. Landesregierung hat mit Bescheid vom 20.12.2023, AUWR-2020-127713/113-HR, der 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, Austro Tower, Schnirch-

gasse 17, 1030 Wien, in Anwendung von § 24f (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – 

UVP G 2000) und §§ 5 und 14 Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001 (Oö. NSchG 2001) 

die naturschutzrechtliche Bewilligung für die Realisierung des Bundesstraßenbauvorhabens 

„A1 Westautobahn, Anschlussstelle Traun / Haid, (km 174,0 km 176,5)“ erteilt. 

 
 
 

Geschäftszeichen: 
AUWR-2020-113851/149-HR 
AUWR-2020-127713/115-HR   

 
Bearbeiter: Mag. Raffael Huprich  

Tel: (+43 732) 77 20-13437 
Fax: (+43 732) 77 20- 21 34 09 

E-Mail: auwr.post@ooe.gv.at  
 

Linz, 18.12.2023 
 
 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht 
4021 Linz  •  Kärntnerstraße 10-12 
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Die Genehmigungsbescheide liegen ab Donnerstag, 21.12.2023 bis einschließlich Freitag, 

16.02.2024 während der Amtsstunden im Stadtamt der Stadtgemeinde Ansfelden, Hauptplatz 41, 

4053 Ansfelden, im Gemeindeamt der Marktgemeinde Pucking, Puckinger Straße 5, 4055 

Pucking, sowie hinsichtlich Genehmigung 1 beim Landeshauptmann von Oberösterreich und 

hinsichtlich Genehmigung 2 bei der Oö. Landesregierung, jeweils pA Amt der Oö. Landes-

regierung, Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz, zur 

öffentlichen Einsicht auf. 

 

Den Beteiligten folgen wir auf Verlangen eine Ausfertigung der Genehmigungsbescheide aus, den 

Parteien senden wir auf Verlangen unverzüglich eine Ausfertigung zu. 

 

Daneben stehen die Bescheide im oben genannten Zeitraum auch auf der Internetseite des 

Landes Oberösterreich unter der Adresse www.land-oberoesterreich.gv.at (> Service > Amtstafel > 

Kundmachungen > Umweltverträglichkeitsprüfung) im PDF-Format zum Download bereit. 

 

Mit Ablauf von zwei Wochen ab dieser Einschaltung gelten die Bescheide allen Parteien und ferner 

auch gegenüber jenen Personen als zugestellt, die sich an den UVP-Verfahren nicht oder nicht 

rechtzeitig (§§ 9 und 9a UVP-G 2000 bzw. §§ 44a iVm 44b AVG) beteiligt und deshalb keine 

Parteistellung erlangt haben (§ 24f Abs. 13 UVP-G 2000). 

 

 

Im Auftrag 
 

Mag. Raffael Huprich 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/
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